










(3) Bei Verzug der Auftraggeberin bei Zahlungen gelten Verzugszinsen von 9,2 Prozentpunkten 

pro Jahr ab Eintritt des Verzuges als vereinbart. 
\ 

Trifft die Auftraggeberin kein Verschulden am Zahlungsverzug, so gelten Verzugszinsen in Höhe 

von 4 % pro Jahr als vereinbart. 

§ 6 Zahlungsbedingungen 

Die Bezahlung des Entgeltes (§ 5) in Höhe von Euro 171.490 brutto (inkl. 10% USt.) für die 

Module 1, 2 und 3 erfolgt in vier Teilbeträgen nach vertragsgemäßer Leistungserbringung und 

Rechnungslegung durch die Auftragnehmerin auf die von ihr anzugebende Bankverbindung 

nach Maßgabe des folgenden Zahlungsplanes: 

e Erste Teilzahlung in der Höhe von Euro 50.000,- brutto (inkl. 10% USt.) nach 

Beauftragung und Vorlage der zu berücksichtigenden Sachleistungen zur Abstimmung 

mit der Auftraggeberin (Ende Februar 2026) 

e Zweite Teilzahlung in der Höhe von Euro 50.000,- brutto (inkl. 10% USt.) nach 

Präsentation (online) und Übermittlung der Ergebnisse von Modul 1 (Ende April 2026) 

e Dritte Teilzahlung in der Höhe von Euro 50.000,- brutto (inkl. 10% USt.) nach 

Präsentation (online oder Präsenz) der vorläufigen Ergebnisse und anschließend 

Übermittlung der Präsentation (kommentierte Version) (Ende Juli 2026) 

e Vierte Teilzahlung/Restzahlung in der Höhe von Euro 21.490,- brutto (inkl. 10 % USt.) 

nach Abgabe des Endberichts (Ende September 2026). 

Das vertraglich vereinbarte Entgelt der Auftraggeberin wird frühestens fällig, sobald die 

Leistung durch die Auftraggeberin gemäß § 4 abgenommen wurde und die Auftragnehmerin 

1. eine inhaltlich richtige und vollständige sowie den Anforderungen der Bestimmungen des 

§ 5 Abs. 2 IKTKonG, der e-Rechnungsverordnung (z.B. Übermittlung der Lieferantennummer 

und Auftragsreferenz) sowie des § 1 E-Rechnung-UStV in der jeweils geltenden Fassung 

entsprechende e-Rechnung ausgestellt und übermittelt hat, 

2. sämtliche Beilagen, die für die Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der e- 

Rechnung erforderlich sind, in elektronischer Form übermittelt oder zur Verfügung gestellt 

hat (zB als Anhang zur e-Rechnung oder per E-Mail oder in einem Portal des 

Rechnungsausstellers) oder in Papierform (bei größerem Umfang) vorgelegt hat und 

3. die übermittelten Unterlagen nach Z1 und 2 (e-Rechnung samt Beilagen) von der 

Auftraggeberin als sachlich und rechnerisch richtig anerkannt wurden. 

Für die Einreichung der E-Rechnung werden folgende Informationen bekannt gegeben: 

o Kreditorennummer inn 

° UID Nummer: EEE 
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§ 7 Verpfändung, Anweisung, Zession y 
NS 

Die Verpfändung, Anweisung und Zession von Rechten aus dem Vertrag ist unzulässig und dem 

Bund gegenüber unwirksam. Unmittelbare Überweisungen an Gläubiger der Auftragnehmerin 

erfolgen daher nicht. 

§ 8 Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Bestimmungen 

(1) Von der Auftragnehmerin sind die entsprechenden Verpflichtungen der Übereinkommen 

Nr. 29, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111, 138, 182 und 183 der internationalen Arbeitsorganisation, 

BGBl. Nr. 228/1950, Nr. 20/1952, Nr. 39/1954, Nr. 81/1958, Nr. 86/1961, Nr. 111/1973, BGBl. 

III Nr. 200/2001, BGBl. Ill Nr. 41/2002 und BGBl. Ill Nr. 105/2004 einzuhalten. 

(2) Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, bei der Durchführung des Auftrages in Österreich die 

arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Diese Vorschriften werden bei der für 

die Ausführung des Auftrages örtlich zuständigen Gliederung der gesetzlichen 

Interessenvertretung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

§ 9 Datenverarbeitung 

(1) Die Auftragnehmerin nimmt zur Kenntnis, dass die Auftraggeberin berechtigt ist, die im 

Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung des Vertrages anfallenden 

personenbezogenen Daten zu verarbeiten, wenn dies für den Abschluss und die Abwicklung 

des Vertrages, für Kontrollzwecke oder für die Wahrnehmung der der Auftraggeberin gesetzlich 

übertragenen Aufgaben erforderlich ist (Art 6 Abs. 1 lit. b bzw. c der Verordnung (EU) 2016/679 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (DSGVO), ABI. Nr. L119 vom 4.5.2016 

S. 1, zuletzt berichtigt durch ABI. Nr. L 74 vom 4.3.2021 S. 35, (im Folgenden: DSGVO)). 

Im Rahmen dieser Verarbeitung kann es dazu kommen, dass die personenbezogenen Daten 

insbesondere an andere mit dem vorliegenden Auftrag im Zusammenhang stehende 

Auftraggeber, an Organe und Beauftragte des Rechnungshofes (insbesondere § 3 Abs. 2, § 4 

Abs. 1 und $ 13 Abs. 3 des Rechnungshofgesetzes 1948, BGBl. Nr. 144, in der jeweils geltenden 

Fassung), des Bundesministeriums für Finanzen (insbesondere §§ 57 bis 61 und 47 des 

Bundeshaushaltsgesetzes 2013 (BHG 2013), BGBl. Nr. 139/2009, in der jeweils geltenden 

Fassung) sowie der Europäischen Union nach den EU-rechtlichen Bestimmungen übermittelt 

werden müssen (Art. 6 Abs. 1 lit. c). 
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Diese Bestimmungen werden automatisch durch diejenigen rechtswirksamen Bestimmungen 

ersetzt, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommen. 
\ 

(4) Der Vertrag wird in zwei Ausfertigungen hergestellt, von denen jeweils eine bei den 

Vertragspartnern verbleibt. 

Mit der Unterschrift unter diesen Vertrag bestätigt die Auftragnehmerin gleichzeitig, die 

angeführten Vertragsbestandteile übernommen und deren Inhalt zur Kenntnis genommen zu 

haben. 

Wien, am „NA. 208 Graz, am GA dod € 

Die Auftraggeberin: Die Auftragnehmerin: 

Für die Bundesministerin für Europa, Für die Joanneum Research Forschungs- 

gesellschaft mbH 

DI Dr. Heinz Mayer 

JO 
RESEARCH ) 

LeonhardstraBe 59, 8010 Graz, Austria 

Tel. +43 316 876-0, Fax +43 316 875-1" 2! 
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